
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Bek. v. 9.12.09, 
Bekanntmachung zu Gefahrstoffen; BekGS 408, „Anwendung der GefStoffV und TRGS mit dem Inkrafttreten der CLP-Verordnung“ 


